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Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft 

Sektion III – Energie und Bergbau  

Herrn SC Dr. Michael Losch 

Herrn Dr. Benedikt Ennser 

Stubenring 1 

1010 Wien 

 

per E-Mail vorab:      michael.losch@bmwfw.gv.at 

                       benedikt.ennser@bmwfw.gv.at 

                                 eli.widecki@bmwfw.gv.at 

harald.kaszanits@bmwfw.gv.at 

post.III1@bmwfw.gv.at 

 

 

 

Wien, am 07.02.2017 

 

Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf vom 1.2.2017 zum §§ 85 ff GWG 2011 - 

Abschaffung der bisher ministeriellen Konzession für die unabhängige 

Verrechnungsstelle zugunsten einer Benennung durch zwei Marktteilnehmer  

 

Sehr geehrte Herren! 

 

Bei Durchsicht des vorliegenden Begutachtungsentwurfes zur Änderung des GWG 2011 

musste AGCS feststellen, dass es trotz bereits geführter Gespräche mit dem BMWFW zu einer 

Abschaffung der ministeriellen Konzession für die unabhängige Verrechnungsstelle kommen 

soll. Stattdessen soll eine Benennung durch einen  bzw. zwei Marktteilnehmer erfolgen. Mit 

dieser vorgeschlagenen gesetzlichen Maßnahme soll die Neutralität und Unabhängigkeit des  

Bilanzgruppenkoordinators, der die Daten der österreichischen Gasversorger und 

Gasnetzbetreiber bilanziert und abrechnet, sowie die Ausgleichsenergiemengen 

bewirtschaftet, abgeschafft werden.  

 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Novelle des GWG zur Abwendung der von der 

Europäischen Kommission (EK) eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren dienen soll. Die 

EK hält fest, dass es gem. Art 41 Abs 6 lit b RL 2009/73/EG notwendig ist, dass die 

Regulierungsbehörden, zumindest die Methode zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für die Erbringung von Ausgleichsleistungen mit ausreichendem Vorlauf vor 

deren Inkrafttreten festlegen oder genehmigen. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass 

der nun vorliegende Vorschlag der Abschaffung der ministeriellen Konzession durch eine 

Benennung durch zwei Marktteilnehmer das Problem nicht löst und somit im Sinne der 

Vorhalte der Kommission weiter keine europarechtskonforme Umsetzung vorliegt. 
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Deshalb dürfen wir nochmals unseren einfach umzusetzenden Vorschlag zur 

europarechtskonformen Umsetzung des Vertragsverletzungsverfahrens übermitteln sowie die 

wesentlichen Hinderungsgründe der im Begutachtungsentwurf vorgeschlagenen Benennung 

darstellen. Hierzu dürfen wir in der Beilage die rechtliche Einschätzung von Dr. Rabl und Prof. 

Dr. Raschauer übermitteln, welche auch die konkreten Änderungsvorschläge textlich darstellt.  

Ein entsprechend einfach umzusetzender und europarechtskonformer Vorschlag, welcher 

keine Änderung der Konzessionskompetenz benötigt und die Kompetenzen der 

Regulierungsbehörde gem. Art 41 Abs 6 lit b RL 2009/73/EG definiert, findet sich in der 

Beilage.  

 

Für den Fall, dass die von den Vertretern des BMWFW behauptete aber rechtlich nicht haltbare 

und auch in den uns vorliegenden Schreiben der EK nicht sichtbare Notwendigkeit der 

Änderung der Konzessionserteilungskompetenz weiter verfolgt wird, möchten wir nochmals 

auf den mehrfach unterbreiteten Vorschlag hinweisen, dass durch eine einfache Verschiebung 

der Konzessionserteilungskompetenz vom Ministerium auf die E-Control, das dargestellte 

Problem zu lösen wäre. Dieser Vorschlag würde - wie das BMWFW bestätigt hat – das 

Problem des  Vertragsverletzungsverfahrenes lösen und die bestehenden effizienten und 

unabhängigen Strukturen erhalten. 

 

Die vom BMWFW nun vorgeschlagene Benennungslösung  beseitigt die Unabhängigkeit der 

Verrechnungsstelle vom größten österreichischen Marktteilnehmer. Warum eine so 

weitreichende Änderung ohne Konsultation aller  Marktteilnehmer – quasi durch die Hintertür 

– durchgeführt wird, ist vollkommen unverständlich. Während bei Änderungen der kleinsten 

Marktregel monatelange Konsultationsverfahren mit allen Beteiligen durchgeführt werden, 

wurde die AGCS von dieser gesetzlichen Änderung erst im Herbst informiert und die 

betroffenen Netzbetreiber, Versorger und Biomethananbieter überhaupt nicht. Es wurde keine 

Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben. Die vorgeschlagene Benennung würde bedeuten, 

dass eine bisher staatliche Konzession mit strengen Unabhängigkeitsauflagen (kein 

Erdgasunternehmen mehr als 25%; alle Erdgasunternehmen gemeinsam nicht mehr als 40%) 

und klarem Rechtsschutz durch eine beliebige Benennung durch ein oder zwei private 

Unternehmen, welche noch direkt oder indirekt mehrheitlich im Besitz des größten 

österreichischen Marktteilnehmers stehen, ersetzt werden würde. Diesen Rückschritt im Sinne 

der Unabhängigkeit und Neutralität zeigt auch die Verringerung der 15 

Ausübungsvoraussetzungen des § 85 GWG in der geltenden Form auf nur mehr 4 im 

vorliegenden Begutachtungsentwurf. Wobei vor allem die Ausübungsvoraussetzung des § 85 

(1) 15 GWG: 

 

 „die Neutralität, Unabhängigkeit und die Datenvertraulichkeit gegenüber 

Marktteilnehmern gewährleistet ist.“ 

 

im vorliegenden Entwurf nicht mehr enthalten ist. Die bisherige Praxis bei den Benennungen 

zeigt, dass die Unternehmen sich selbst oder Unternehmen mit mehrheitlicher Beteiligung des 

größten österreichischen Marktteilnehmers benannt haben.  
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Wir haben bereits mit einigen Marktteilnehmern Kontakt aufgenommen und auch diese sehen 

durch den vorliegenden Vorschlag die Unabhängigkeit der Abwicklung der Verrechnungsstelle 

gefährdet. 

 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Benennung wie in der beiliegenden rechtlichen 

Stellungnahme klar ersichtlich auch verwaltungs- und verfassungsrechtlich höchst 

problematisch ist und entsprechend langwierige Verfahren nach sich ziehen könnte.  

 

Die vorgeschlagene Benennung nach Bestbieterprinzip widerspricht dem von der E-Control 

auf die Verrechnungsstelle angewandten Tarifprüfungsverfahren für Netzbetreiber, welches 

eine Effizienzsteigerungsverpflichtung von 3,5% beinhaltet. Die derzeitige Abwicklung ist von 

E-Control geregelt und kostengeprüft.  

 

Daher wäre eine Übertragung der Kompetenzen gemäß §§ 85ff GWG 2011 vom BMWFW zur 

E-Control mit entsprechenden Begleitregelungen in den Übergangsvorschriften aus 

derzeitiger Sicht wohl der einfachste und auch pragmatische Weg.  

 

Wir ersuchen höflich um Berücksichtigung unserer Stellungnahme im laufenden 

Begutachtungsverfahren und stehen Ihnen für diesbezügliche Erörterungen selbstverständlich 

jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

AGCS Gas Clearing and Settlement AG 

 

 

 

 

MMag. Josef Holzer Wolfgang Aubrunner 

Mitglied des Vorstandes Mitglied des Vorstandes 

 

 

 

 

 

Beilage: 

./1 rechtliche Stellungnahme KWR 

 

 

Kopie an: 

Dipl.-Ing. Andreas Eigenbauer (E-Control) 

Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M (E-Control) 
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